
 

 

DIENSTGEBÄUDE 
Wittelsbacherstraße 53 · 83022 Rosenheim 
Tel. 08031 392-01 · Fax 08031 392-9001  
poststelle@lra-rosenheim.de 
www.landkreis-rosenheim.de 

ÖFFNUNGSZEITEN 
MO - FR 08:15 - 12:00 Uhr 
DO 14:00 - 17:00 Uhr 

BANKVERBINDUNGEN 
SPARKASSE ROSENHEIM-BAD AIBLING 
IBAN: DE71 7115 0000 0000 0220 12·BIC: BYLADEM1ROS 
VB RB ROSENHEIM-CHIEMSEE EG 
IBAN: DE91 7116 0000 0000 0007 44·BIC: GENODEF1VRR 

 

 

Zeltplatzgebühren  

 

Für die Benutzung des Jugendzeltlagerplatzes inklusive Versorgungsgebäude sind 
folgende Gebühren zu errichten: (Eine Rechnung wird nach der Belegung an den 
Benutzer zugeschickt).  

Gruppen, die nur am Wochenende den Zeltplatz belegen, bezahlen € 3,50 pro 
Teilnehmer und Übernachtung (TÜ).  

Für alle anderen Belegungen des Zeltplatzes (d.h. ab 3 Nächte sowie für 2 Nächte 
werktags) werden € 3,00 TÜ berechnet.  

Bei längeren Zeltlagern, die über das Wochenende dauern, werden für den ganzen 
Aufenthalt ebenso Beiträge von € 3,00 TÜ berechnet.  

Stornogebühren: Bei einer Stornierung der vorbestellten Belegung werden ab 8 
Wochen vor dem Termin pauschal € 100,-- in Rechnung gestellt.  

Gebührenberechnung: Personen x Nächte = Gesamtübernachtungen 
Gesamtübernachtungen x Tagespreis = Gebühr 

 


